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Das ‚Schreckgespenst‘ des elektronischen Rechtsverkehrs: 
Der Versand fristgebundener elektronischer Schriftsätze per beA

Michael Anton schildert in seinem Fest-
schrift-Beitrag „Das ‚Schreckgespenst‘ 
des elektronischen Rechtsverkehrs: Der 
Versand fristgebundener elektronischer 
Schriftsätze per beA“ folgenden Fall: 

Mandant kontaktiert einen Rechtsan-
walt am 20.12.2019, nachdem ihm am 
13.12.2019 (nach vorangegangenem Mahn-
verfahren) die Anspruchsbegründung 
nebst Aufforderung des Landgerichts zur 
Abgabe der Verteidigungsanzeige binnen 
zwei Wochen (§ 276 Abs. 1 und 2 ZPO) 
zugestellt worden ist. Der Rechtsanwalt 
sendet die Verteidigungsanzeige über sein 
eigenes beA (mit einfacher Signatur) am 
21.12.2019 an das Landgericht. Der beA-
Sendebericht weist aus, dass die Nachricht 
am 21.12.2019 um 12:19 Uhr dem Gericht 
zugegangen ist (Status: „kein Fehler“). Das 
Landgericht hat am 09.01.2020 ein Ver-
säumnisurteil gemäß § 331 Abs. 3 ZPO 
erlassen, das dem Mandanten (und nicht 
seinem Rechtsanwalt) zugestellt wurde.

Festschrift Michael Martinek

Aus anwaltlicher Perspektive beantwortet der Verfasser die 
Frage „Was ist zu tun?“ 

Nicht der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorherigen 
Stand nach § 233 ZPO, sondern der Einspruch nach § 338 ZPO 
sei das probate Mittel. Denn eine (erfolgreiche) Wiederein-
setzung führe – so die überwiegend vertretene Auffassung 
– nicht zur Unwirksamkeit des Versäumnisurteils; dieses 
sei durch Zustellung an beide Parteien wirksam geworden 
(Kammergericht, Beschluss vom 13.03.1996 – 23 W 672/96: 
Die Wiedereinsetzung beseitige die Säumnis, aber nicht das 
Versäumnisurteil). 

Ein gesetzwidrig ergangenes Versäumnisurteil könne nur mit 
dem Einspruch beseitigt werden (BGH, Urteil vom 03.12.1993 
– V ZR 275/92 unter Verweis auf Urteile des Reichsgerichts). 

Da (selbst) ein gesetzwidrig ergangenes Versäumnisurteil 
trotz Einspruchs ohne Sicherleistung vorläufig vollstreck-
bar ist (§ 708 Nr. 2 ZPO), müsse der Anwalt die einstweilige 
Einstellung der Vollstreckung bei Gericht – mit oder ohne 
Sicherheitsleistung – beantragen (§§ 707, 719 ZPO). Im vorlie-
genden Fall sei das gerichtliche Ermessen zugunsten einer 
Einstellung ohne Sicherheitsleistung reduziert, weil das 
Versäumnisurteil nicht in gesetzlicher Weise ergangen ist 
(§ 719 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 ZPO), dem Mandanten bzw. 
seinem Anwalt kein prozessuales Fehlverhalten vorzuwerfen 
und eine Besserstellung des Klägers nicht zu rechtfertigen ist 
(vgl. OLG Stuttgart, Beschluss vom 21.10.2002 – 12 W 40/02). 
Etwaige Mehrkosten entstünden nicht, weil weder zusätzliche 
Gerichtskosten noch zusätzliche Anwaltskosten anfallen; 
die Regelung zu den Kosten der Säumnis (§ 344 ZPO) komme 
nicht zur Anwendung. 
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23.01.2020  Redaktionssitzung

03.02.2020  Vorbereitungstreffen zur Klausurtagung / Telko 14.02.2020 

28./29.02.2020  Klausurtagung SAV e.V. zur weiteren Planung Vorstandsarbeit  
  Angel‘s St. Wendel

04.03.2020  Planung Arbeitsrechtsymposium, Universität des Saarlandes04.03.2020  Planung Arbeitsrechtsymposium, Universität des Saarlandes04.03.2020  P   Prof. Dr. Weth, Dr. Carmen Palzerlanung Arbeitsrechtsymposium, Universität des Saarlandes  Prof. Dr. Weth, Dr. Carmen Palzerlanung Arbeitsrechtsymposium, Universität des Saarlandes

20.03.2020  Geschäftsführerkonferenz DAV Storno wegen Corona 

07.04.2020 Gründungstreffen IK Verkehrsrecht Storno wegen Corona

29.04.2020   Redaktionssitzung online

19.05.2020   Kooperationstreffen Luxemburg  Storno wegen Corona 

03.06.2020  Vorstandssitzung 

17. 06.2020  MV DAV  online | Olaf Jaeger

23. 07.2020  Redaktionssitzung

02.09.2020 Jahresgespräch BfB Olaf Jaeger, Katrin Schmidbauer, 
   Dr. Carmen Palzer 

07.09.2020  Vorstandssitzung / Seminarplanung

30.09.2020 Redaktionssitzung

02.10.2020 Verabschiedung ehemalige Vorstandsmitglieder

07.10.2020 Vorstandssitzung

23.10.2020 Kooperationstreffen mit umliegenden AVs, Homburg

04.11.2020 Vorstandssitzung

13.11.2020 zweite Mitgliederversammlung DAV, Berlin hybrid | Olaf Jaeger

01.12.2020 Treffen Luxemburg Storno wegen Corona

14.01.2020  Neujahrsempfang DAV, Berlin  Olaf Jaeger

29.01.2020  Planungstreffen Jobmesse 

01.04.2020 Vorstandssitzung

17. 06.2020  DAT Wiesbaden  online

02.03.2020  VS / Seminarplanungssitzung 

06.05.2020  Vorstandssitzung

27.02.2020  Sitzung Projektbeirat, Forschungsprojekt AG 4.0  Dr. Carmen Palzer

28.04.2020   Redaktionssitzung

30.06.2020  Vorstandssitzung und Schulung Social Media 

25./26.08.2020  2. Große Zukunftswerkstatt  Dr. Carmen Palzer

10.03.2020 Planungstreffen ReFa 

  Kuratoriumssitzung Querdenker, Verschiebung auf 2021 Storno wegen Corona 

04.09.2020  Mitgliederversammlung DAV   online | Olaf Jaeger 

11.09.2020  RAK wegen ReFas  Dr. Carmen Palzer, Lisa Held 

22.10.2020 Kaminabend, Villeroy & Boch, Mettlach

04.11.2020 Mitgliederversammlung  online

05.10.2020 LVK DAV  online | Olaf Jaeger 

30.09.2020  Treffen mit der Staatsanwaltschaft usw. zur Abstimmung Christoph Clanget
  des Richtlinienentwurfs in Verkehrsstrafsachen 

29.10.2020 Promotionsfeier  Olaf Jaeger

20.11.2020 Gänseessen  Storno wegen Corona

02.12.2020 Vorstandssitzung online

Termine des Vorstandes

Termine des Vorstandes Januar bis Dezember 2020

Datum Thema Anmerkung
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Kooperationen
Der SAV e.V. steht nicht nur in ständigem Austausch 
mit seinem Dachverband, sondern kooperiert mit 
den umliegenden örtlichen Anwaltvereinen und 
dem DAV Luxemburg. 

Querdenker | Querdenkerin 2020
Im Dezember 2019 erfolgte der Presseaufruf, Vor-
schläge für den Querdenker 2020 einzureichen, 
dessen Verleihung für September 2020 geplant war. 

Aufgrund der Corona-Situation entschied sich der 
Vorstand im Sommer schweren Herzens, die Ver-
leihung des Preises auf 2021 zu verschieben, da 
eine Verleihung im geplanten Format nicht möglich 
gewesen wäre. 

Zurzeit haben wir die Querdenker-Seite vom Netz 
genommen, da wir mit der in der Presse allgegen-
wärtigen „Querdenker-Bewegung“ nicht in Ver-
bindung gebracht werden wollen. Die von der 
„Querdenker-Bewegung“ vertretenen Ansichten 
repräsentieren nicht die Werte, die wir mit unserem 

Rechtsanwaltskammer des Saarlandes

Die im Rahmen des engen Austauschs und Kontakts 
mit der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes jähr-
lich stattfindende gemeinsame Präsidiumssitzung 
– geplant für den 23. Juli 2020 – musste dieses Jahr 
wegen Corona ausfallen.

Preis repräsentieren 
wollen. Wie es mit dem 
Querdenker-Preis wei-
tergehen wird ist noch 
völlig offen. Gerne kön-
nen Sie uns hierzu Ihre 
Meinung schreiben: 
info@saaranwalt.de

Ausbildungskooperation RAK | SAV
Die Arbeitsgruppe „Ausbildung“ mit Vertretern der 
RAK (RA Handziuk, Frau Fuhrmann) und des SAV e.V. 
(Dr. Carmen Palzer, RAin Lisa Held, unterstützt 
durch Saskia Hölzer) tagte wie geplant am 10. März 
und 29. Mai in den Räumen der Rechtsanwaltskam-
mer.

Aufgabe dieser Arbeitsgruppe ist die Erstellung 
einer eigenen Homepage, die für den Ausbildungs-
beruf der bzw. des Rechtsanwaltsfachangestellten 

werben soll und alle damit verbundenen Informati-
onen liefert. Der Beruf Rechtsanwaltsfachangestellte 
soll wieder attraktiv werden, um so den Problemen 
der Kanzleien in der Mitarbeitergewinnung  entge-
genzusteuern. Die Homepage soll Kanzleien daher 
auch die Möglichkeit bieten, Ausbildungsplätze und 
Stellen anzubieten. Ein erster Entwurf wurde bereits 
fertiggestellt, ist aber noch nicht zufriedenstellend, 
weshalb nun noch ein zweiter Anbieter mit einem 
Alternativentwurf beauftragt wurde. 
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Universität des Saarlandes | Sonstige
Ständige gemeinsame Veranstaltungen planen wir 
regulär auch mit der Universität des Saarlandes, 
so zum Beispiel die Symposien im Steuerrecht 
und Arbeitsrecht. Auch diese konnten dieses Jahr 
coronabedingt nicht stattfinden.

DAV | Örtliche Anwaltvereine
Am Anwaltstag des DAV sowie an den Sitzungen 
des DAV konnten wir dieses Jahr fast ausschließlich 
virtuell teilnehmen. Das Treffen mit dem DAV 
Luxemburg ist, wie vieles andere auch, vollständig 
Corona zum Opfer gefallen; im Jahr 2021 soll es 
wieder stattfinden.

Mit den umliegenden Anwaltvereinen haben wir 
uns zuletzt am 23. Oktober in Homburg getroffen. 
Ziel war es, weitere Vorteile für unsere Mitglieder zu 
generieren und von den Ideen und Best Practices der 
anderen Vereine zu profitieren. Beschlossen wurde, 
die Seminar-Vergünstigungen der SAV-Service GmbH 

den Vereinen zu gewähren, die sich aktiv um eine 
Bewerbung derselben kümmern und einen 
Kooperationsvertrag mit dem SAV e.V. schließen. 

Wir erwarten uns hiervon eine Ausweitung des 
Seminargeschäfts, einen größeren Teilnehmerkreis 
und eventuell auch Seminare außerhalb des Saar-
landes. Die durch das Seminargeschäft generierten 
Einnahmen kommen letztlich dem SAV e.V. und 
seinen Mitgliedern zugute und ermöglichen es, trotz 
umfangreicher Aktivitäten und Angebote des SAV 
den Mitgliedsbeitrag stabil zu halten.
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Der reguläre Fortbildungsbetrieb wurde durch Coro-
na während des ersten Lockdowns zunächst kom-
plett lahmgelegt. Insgesamt 20 Seminare mussten 
abgesagt bzw. auf das zweite Halbjahr verschoben 
werden. 

Als wieder Präsenzveranstaltungen möglich waren, 
wurden diese gemäß den Richtlinien unter Beach-
tung eines strengen Hygienekonzeptes und mit 
stark reduzierter Teilnehmerzahl durchgeführt. 
Für das zweite Halbjahr war eine erhöhte Nachfrage 
nach Fortbildungsstunden zu erwarten. 

Interessenkreise
Wir freuen uns, dass 2020 ein weiterer Interessen-
kreis gegründet wurde. Am 13.02.2020 fand die 
Gründungsveranstaltung des IK Arbeitsrecht statt, 
zwei weitere Treffen am 2. Juli und 6. Oktober 2020 
folgten. 

Die für den 7. April geplante Gründungsveranstal-
tung eines IK Verkehrsrecht musste abgesagt wer-
den. Wir werden diese aber im Jahr 2021 nachholen. 

Auch dieses Jahr stand der SAV durch den Präsiden-
ten im ständigen Kontakt mit Justizministerium, 
Staatsanwaltschaft und den einzelnen Gerichten. 
Telefonische Abstimmungen wegen der getroffenen 
Corona-Maßnahmen, Stellungnahmen und Treffen – 
z.B. mit dem Leitenden Oberstaatsanwalt Görlinger 
wegen der eingeschränkten Zeiten der Aktenausgabe 

bei der Staatsanwaltschaft – standen auf dem Pro-
gramm. 

In der Anhörung am 30.09.2020 zum Saarländi-
schen Polizeigesetz wurde der SAV durch Rechts-
anwalt Christoph Clanget vertreten. RA Jaeger und 
RA Clanget setzten sich bezüglich der verzögerten 
Auszahlung in Strafsachen ein. 

Wir haben die Zeit genutzt, uns unter anderem auch 
technisch auf einen zweiten Lockdown einzurich-
ten, damit  keine weiteren Fortbildungen ausfallen 
mussten. Deshalb konnten wir sehr kurzfristig im 
Oktober unsere Seminare als Online-Fortbildungen 
anbieten.

Zudem haben wir unsere Durchführungsgarantie 
dahingehend ausgeweitet, dass jedes angekündigte 
Webinar auch durchgeführt wurde, selbst wenn 
weniger als fünf Teilnehmer angemeldet waren. 

Fortbildungen | Dienstleistungen 
Dieses Jahr hatten wir für unsere Mitglieder drei 
kostenfreie Fortbildungen zu aktuellen Themen 
im Angebot:

(Siehe auch die Berichte in den Anwaltsblättern 
1/2020 und 3/2020)

30.01.2020 
Verschwiegenheitspfl icht und Datenschutz
04.02.2020 
Das Betriebsrentenstärkungsgesetz und 
Altersversorgung für Freiberufl er
15.09.2020 
Das Geldwäschegesetz und die Umsetzungs-
pfl icht für Kanzleien

Seminare der SAV-Service GmbH – 2020 auch Online

Jahresrückblick Aktivitäten

Austausch mit Ministerium/Staatsanwaltschaft  
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Jobmesse  
Wie bereits im Anwaltsblatt 4/2019 berichtet, plan-
te der SAV zunächst für April 2020 und dann für 
Oktober 2020 eine Jobmesse in Kooperation mit der 
Universität des Saarlandes, dem Institut für Arbeits-
recht e.V. und der Bundesagentur für Arbeit, auf der 
Junganwältinnen und Junganwälte, Referendare und 

Kaminabend
Für Donnerstag, den  22. Oktober 2020 lud der SAV 
zum traditionellen Kaminabend ab 18:30 Uhr in die 
Räume der Villeroy & Boch AG im Schloss Saareck, 
Mettlach. 

Der anderthalbjährlich stattfindende Kaminabend 
wird gemeinsam  vom Institut für Anwaltsrecht 
Saarbrücken e.V. und dem Saarländischen Anwalt-
verein gestaltet und dient unter anderem dazu,  
möglichst frühzeitig mit den Referendarinnen und 
Referendaren in Kontakt zu treten und sie für den 
Anwaltsberuf  zu begeistern. 

Gefolgt sind dieser Einladung  24 Referendarinnen 
und Referendare.  

Referendarinnen, Studierende und Rechtsanwalts-
fachangestellte bzw. Ausbildungsplatzsuchende 
angesprochen werden sollten. 

Diese Veranstaltung wurde coronabedingt abgesagt. 
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wir behal-
ten  das Projekt und seine Planbarkeit 2021 im Auge.

Nach den Grußworten von SAV-Präsident Olaf Jaeger 
und dem 1. Vorsitzenden des Instituts für Arbeits-
recht, JR Thomas Berscheid, stand zunächst die  
„Die Zähmung der Löwen“ auf dem Programm, ein 
kurzweiliger Vortrag von Kai-Timo Philippi, Rechts-
anwalt und Syndikusanwalt bei Villeroy und Boch 
zum Thema „Compliance im Unternehmen“. 

Die Vizepräsidentin des SAV, Dr. Carmen Palzer, 
referierte zur Anwaltschaft 4.0 und JR Thomas Ber-
scheid zum Umgang mit Kolleginnen, Kollegen und  
Justiz. 

Im Anschluss war bei einem kleinen Imbiss ausrei-
chend Zeit zum Kennenlernen und für interessante 
Gespräche, Fragen und Diskussionen. 

Jahresrückblick Aktivitäten
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Organisationsgrad 2018

Organisationsgrad 2019

Nicht-Mitglieder 

Mitglieder 

38 %

62 %

Nicht-Mitglieder 

Mitglieder 

44 %

56 %

Organisationsgrad 2018

Organisationsgrad 2019

Nicht-Mitglieder 

Mitglieder 

38 %

62 %

Nicht-Mitglieder 

Mitglieder 

44 %

56 %

Gänseessen 
Nachdem wir unser Gänseessen im Anwaltsblatt 
3/2020 zunächst für eine reduzierte Teilnehmerzahl 
angekündigt hatten, mussten wir das traditionelle 
Gänseessen nach Verhängung des „Lockdown light“ 
ganz absagen. 

Wir hoffen, bald wieder in großer Runde feiern zu 
können, und überlegen, unsere Mitglieder statt 
dessen zu einem Sommerfest einzuladen. 

Wir halten Sie über unsere Planungen an dieser 
Stelle, auf unserer Homepage sowie über Social 
Media auf dem Laufenden. 

Nicht nur konnten insgesamt 165 % mehr Neumit-
glieder gewonnen werden als in den Jahren zuvor, 
auch der Organisationsgrad konnte signifikant 
gesteigert werden. 

Während im Jahr 2018 849 von 1.504 Anwältinnen 
und Anwälten Mitglied im SAV waren, erhöhte sich 
diese Zahl im Jahr 2019 nach Ablauf der Promo-
Aktion auf 931 von 1.495 zugelassenen Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälten. 

Vor allem erfreulich ist aber, dass viele der so für 
den SAV gewonnen Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte aktive Mitglieder geworden sind, die sich 
beispielsweise in der anwaltlichen Rechtsberatung 
oder in Interessenkreisen engagieren. 

Die meisten von ihnen nutzen zumindest passiv die 
Vorteile, die sich durch eine Mitgliedschaft im SAV 
ergeben.

• 17 % der „Promos“ sind aktive Mitglieder 
 (Interessenkreise, Gänseessen, Mitgliederver-
 sammlung, anwaltliche Beratungsstelle, 
 Symposium) 

• 43 % profitieren von finanziellen Vorteilen 
 durch Angebote der GmbH 

• 94 % der Promos (44) sind im SAV geblieben 
 und ab 2021 beitragspflichtig 

• Zwei Promo-Mitglieder haben auf ihre Zulassung
 verzichtet 

• nur drei Promo-Mitglieder haben ihre Mitglied-
 schaft bisher gekündigt 

Erfolgsanalyse Promo-Aktion 2019/ 2020

Jahresrückblick Aktivitäten
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Unsere Mitgliederversammlung fand am 4. Novem-
ber 2020 zum ersten Mal rein virtuell über GoToWe-
binar statt. Entsprechend den Anmeldungen wurden 
insgesamt 23 Zuggangsdaten versendet, tatsächlich 
eingeloggt waren, abgesehen von den Vorstandsmit-
gliedern, 8 weitere Mitglieder. 

Die Technik  funktionierte erfreulicherweise ein-
wandfrei, alle Tagungsunterlagen, Zahlen und Statis-
tiken wurden im Programm als Dokument bereitge-
stellt und die Abstimmungen erfolgten mittels eines 
eigenen Tools, das auch eine umgehende Veröffentli-
chung der Auszählung ermöglichte. 

Berichte: 

Gemäß Tagesordnung berichtete der Präsident, RA 
Olaf Jaeger, von der Vorstandsarbeit 2020, die wir 
auf diesen Seiten auch nochmals für Sie zusam-
mengefasst haben. RA Hubert Beeck berichtete als 
Geschäftsführer des SAV e.V. über die Arbeit der 
GmbH und deren geänderte Satzung und Geschäfts-
ordnung. 

RAin Iris Stellwag stellte in ihrer Funktion als 
Schatzmeisterin den Jahresabschluss des SAV e.V. 
2019 vor. Dieser kann auf der Geschäftsstelle des 
SAV eingesehen werden. 

Beschlüsse:

Die bereits im Anwaltsblatt 3/2020 vorgestellte 
Richtlinie zur Reisekostenabrechnung wurde ein-
stimmig beschlossen. Der Haushalt 2021 wurde ein-
stimmig, bei Enthaltung der Betroffenen, genehmigt. 

Erstmalig virtuell: Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung 2020
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beA in Schulen
Im Rahmen der Ausbildungskooperation des SAV 
mit der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes ist 
mit „beA in Berufsschulen“ ein weiteres Projekt 
entstanden. 

Ein erstes Treffen fand am 12. November 2020 statt. 
Bei dem Gespräch mit der Berufsschule nahmen von 
Seiten der Rechtsanwaltskammer RA Handziuk und 
RA Brombach sowie Frau Fuhrmann teil, der SAV 

war durch die Geschäftsführerin der SAV-Service 
GmbH, Frau Hölzer, vertreten. Ziel ist es, das Thema 
beA auf Grund der Nutzungspflichten der Kanzleien 
schon jetzt in den Unterricht zu implementieren. 
Dies gilt auch dann, wenn es noch nicht auf dem 
Lehrplan steht und weil bis zu einer Aufnahme in 
den regulären Lernstoff voraussichtlich noch einige 
Zeit verstreichen wird. 

Jahresrückblick Aktivitäten
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Social Media
Am 30.06.2020 fand für die Vorstandsmitglieder mit der 
Marketing-Beraterin und Bloggerin Chiara Toussaint ein Work-
shop über den Nutzen von Social Media statt. Wir haben uns 
im Anschluss entschlossen, selbst in Social Media aktiv zu 
werden. 

Sie finden uns bei Facebook über die Seite „Saarländischer 
Anwaltverein“ und bei Instagram über „anwaltverein.saar“. 
Wir halten Sie auf diesen Seiten über unser Engagement auf 
dem Laufenden und freuen uns über Ihre Likes. 

Redaktionstreffen Anwaltsblatt
Das Redaktionsteam, bestehend aus den Vorstandsmitglie-
dern Lisa Held, Marthe Gampfer und Manuel Schauer sowie 
RA Andreas Abel und RAin Brigitte Lambert, unterstützt 
durch die Geschäftsstellenleiterin Saskia Hölzer, tagt regel-
mäßig mindestens viermal jährlich, um die jeweils nächste 
Ausgabe vorzubereiten, Themen zu sammeln und organisa-
torische Fragen zu klären.

Jeder, der Interesse hat, hieran mitzuwirken, kann sich gerne 
auf der Geschäftsstelle melden und unser Team verstärken.

Selbstverständlich können Sie, auch ohne dem Redaktions-
team anzugehören, uns Beiträge zur Verfügung stellen oder 
Verbesserungen vorschlagen. 

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Mitwirkung. 

Auf Facebook:
Saarländischer Anwaltverein e.V.
Auf Instagram:
anwaltverein.saar

Jahresrückblick Aktivitäten



Wir gratulieren unseren langjährigen Mitgliedern!

30 Jahre Mitgliedschaft Mitglied seit

Hans-Robert Ilting
Kaiserstraße 77 | 66386 St. Ingbert 01.10.1990

Walter Lehnen
Mommstraße 4 | 66606 St. Wendel 01.01.1990

40 Jahre Mitgliedschaft Mitglied seit

Franz Abel
Kaiserstraße 77 | 66386 St. Ingbert 01.10.1980

Rainer Didion-Groß
Am Ohligberg 18 | 66424 Homburg 01.01.1980

Dr. Hans-Joachim Hoffmann
Robert-Koch-Straße 8 | 66119 Saarbrücken 26.02.1980

Peter Hust
Immersweiler Straße 52 | 66352 Großrosseln 01.10.1980

50 Jahre Mitgliedschaft Mitglied seit

Adelbert Halm
Zur Friedenseiche 11 | 66606 St. Wendel 12.03.1970


